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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung (Satzung) 

für den konsekutiven Masterstudiengang 
„Digital Business Management“ am Fachbereich Wirtschaft der 

Fachhochschule Kiel  

vom 1. März 2023 
 

Aufgrund des § 52 Absatz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.‐H., S. 39), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.‐H., S. 102) und 

§ 1 Absatz 2 der Prüfungsverfahrensordnung (PVO) der Fachhochschule Kiel vom 

11. Oktober 2016 (NBl. HS MSGWG Schl.‐H., S. 102), zuletzt geändert durch 

Satzung vom 6. April 2017 (NBl. HS MSGWG Schl.‐H., S. 36), wird nach 

Beschlussfassung durch den Konvent des Fachbereichs Wirtschaft vom 14. 

September 2022 und mit Genehmigung des Präsidiums vom 22. Februar 2023 die 

folgende Satzung erlassen: 

Artikel 1 
 

Die Prüfungsordnung (Satzung) für den konsekutiven Masterstudiengang „Digital 

Business Management“ am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 

22. April 2020 (NBl. HS MBWK Schl.-H., S. 21) wird wie folgt geändert: 

 

§ 7 Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 

 

„(1) Zugang erhält, wer ein erstes berufsqualifizierendes Wirtschaftsstudium 
abgeschlossen hat. Darüber hinaus sind 10 LP im Bereich „Statistik“ und 10 LP 
im Bereich (Wirtschafts-)Informatik oder Digitalisierung nachzuweisen. 

In besonderen Ausnahmefällen kann die Studiengangsleiterin oder der 
Studiengangsleiter auch Bewerberinnen oder Bewerber zulassen, die ein 

Statistik-Modul mit weniger als 10 LP absolviert haben und zusätzlich: 

 ein Modul im Bereich empirische/wissenschaftlich-methodische 
Grundlagen, oder  

 ein Modul, innerhalb dessen Elemente der induktiven Statistik ausführlich 

gelehrt wurden, oder 
 ein mathematisches Modul aus einem (interdisziplinären) 

Wirtschaftsstudium, das auf ausreichende Fähigkeiten zur eigenständigen 
Nachholung der statistischen Inhalte schließen lässt.“ 

Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft und gilt erstmals 

ab dem Wintersemester 2023/2024. 

Kiel, 1. März 2023 

Fachhochschule Kiel 

Prof. Dr. Marco Hardiman 
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